
AG Ordnungsangelegenheiten 
Domplatz 1 (Eingang Bürger Büro) 
59494 Soest 
 
 
 
 

 
Antrag 

Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO für das Gebiet der Stadt Soest für: 
 
- Handwerks- und Gewerbebetriebe der Anlage A und B der Handwerksordnung bei Repara-

tur- und Montagearbeiten und zum Transport von schwerem und umfangreichen Material (keine 
reinen Ladetätigkeiten) 

- Gewerbetreibende mit Betrieb in Bewohnerparkbereichen ohne eigenen Stellplatz (nur für 
den Geschäftsinhaber) 

- ambulante soziale Dienste (Alten- und Pflegedienste, nicht „Essen auf Rädern“) – mit Begren-
zung auf maximal 2 h pro Parkvorgang 

- Ärzte (Fachärzte für Allgemeinmedizin, Internisten, Gynäkologen, Kinderärzte und Ärzte mit 
Nachweis über Hausbesuche > 100 pro Quartal)  

 
Firmenname 
 

 

Anschrift (Straße, Ort) 
 

 

Telefon 
 

 

E-Mail Adresse  

Zeitraum 
Jahresgenehmigung   ja                  nein 

kürzerer Genehmigungszeitraum von                     bis 

KFZ-Kennzeichen 
ggfs. alternativ 
 

1. Hinweis: 
Die Ausnahmegenehmigung darf nur 
im Original bei einem der o.g. Fahr-
zeuge genutzt werden; ggfs. sind 
mehrere Anträge zu stellen 

2. 

3. 
 
Die Ausnahmegenehmigung soll von folgenden Verboten der StVO befreien: 

  Parken an Parkscheinautomaten / Parken mit Parkscheibenregelung 
mit zeitlicher Begrenzung und Entrichtung einer Parkgebühr bzw. Auslegen einer Parkscheibe 

  Parken an Bewohnerparkplätzen 
  Parken im eingeschränkten Halteverbot (Zeichen 286 StVO) 

 
Der Handwerker-Parkausweis gilt nicht in der Fußgängerzone! 
 
Erforderliche Antragsunterlagen: 
 
- Kopie der Handwerkerkarte bzw. der Gewerbeanmeldung 
- Foto des beschrifteten Handwerkerfahrzeugs mit Kennzeichen 

(Fahrzeuge müssen auf beiden Fahrzeuglängsseiten mit deutlich lesbaren, festen Firmenaufschriften 
versehen sein) 

- Kopie Kfz-Schein - Firmenzulassung 
 
 
 
   
 Ort, Datum Unterschrift/Firmenstempel 


